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Anlage 1

zu § 3 vorstehender Anordnung

(Vorderseite)

Nr.

Gültig bis Gültig bis Gültig bis

Gültig bis Gültig bis Gültig bis

Gültig bis Gültig bis Gültig bis

ieschädigten-Ausweis

Lichtbild

ür.

Unterschrift des Inhabers

Name Vorname geb. am

Der Rat d. Krelses/Stadt/Stadtbezlrkes/Oemelnde

7807 W Freiberg, Außenst. Dresden Ag 307-79
IV 30 8 630 T. A 8 D 33969

Datum I. A.

(Rückseite)

Der Inhaber dieses Ausweises ist berechtigt, nachstehende Ver
günstigungen in Anspruch zu nehmen:

a) Steuerermäßigung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim
mungen mit Wirkung ab .........................  19.....;

b) Bevorzugte Abfertigung bei allen öffentlichen Dienststellen und 
Verwaltungen, beim Lösen von Eintrittskarten zum Besuch kul
tureller Veranstaltungen, zur Benutzung der Schwerbeschädig
tenabteile und reservierten Plätze in den öffentlichen Ver
kehrsmitteln.

Dieser Ausweis ist nur in Verbindung mit dem Personalausweis 
gültig.

(Die Farbe des Originalausweises ist weiß)


